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Artikel 1

Die	 Landesbauordnung	 Mecklenburg-Vorpommern	 in	 der	 Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	2015	(GVOBl.	M-V	
S.	344;	2016	S.	28),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	
vom	7.	Juni	2017	(GVOBl.	M-V	S.	106),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	6	Absatz	1	Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	Windenergieanlagen,	die	im	Außenbereich	errichtet	wer-
den,	ist	Absatz	1	Satz	2	nicht	anzuwenden.“

2.	 §	46	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Windenergieanlagen,	die	nach	dem	30.	Dezember	2017	
genehmigt	 werden	 und	 aufgrund	 luftfahrtrechtlicher	 Be-
stimmungen	einer	Nachtkennzeichnung	bedürfen,	sind	mit	
einer	 bedarfsgesteuerten,	 dem	 Stand	 der	 Technik	 entspre-
chenden	Nachteinschaltvorrichtung	zu	versehen,	die	nur	bei	
der	Annäherung	eines	Luftfahrzeugs	aktiviert	wird	(bedarfs-
gesteuerte	Nachtkennzeichnung),	soweit	dies	nicht	luftfahrt-
rechtliche	Bestimmungen	oder	luftfahrtbehördliche	Anord-
nungen	im	Einzelfall	ausschließen.	Bei	Vorhaben	mit	weni-
ger	als	fünf	neuen	Windenergieanlagen	kann	auf	Antrag	des	
Bauherrn	 diese	 Verpflichtung	 abgelöst	 werden.	 Die	 Ver-
pflichtung	zur	bedarfsgesteuerten	Nachtkennzeichnung	be-
steht	 auch,	 wenn	 mehrere	 Vorhaben,	 die	 gleichzeitig	 von	
demselben	oder	mehreren	Trägern	verwirklicht	werden	sol-
len	und	 in	einem	engen	 räumlichen	und	betrieblichen	Zu-
sammenhang	 stehen	 (kumulierende	Vorhaben),	 zusammen	
mehr	 als	 vier	 Windenergieanlagen	 umfassen.	 Ein	 enger	
räumlicher	 und	 betrieblicher	 Zusammenhang	 ist	 gegeben,	
wenn	die	Anlagen

–	 im	Ergebnis	wirtschaftlich	beurteilt	mehrheitlich	den	
gleichen	natürlichen	oder	 juristischen	Personen	zu-
zuordnen	 sind,	 unbeschadet	 der	 gewählten	 Gesell-
schaftsform	und	entweder

–	 in	demselben	Eignungsgebiet	liegen	oder

–	 in	demselben	Bebauungsplangebiet	liegen	oder

–	 in	demselben	Flächennutzungsplangebiet	liegen	oder

–	 mit	 gemeinsamen	 Betriebseinrichtungen	 verbunden	
sind.“

b)	 Folgende	Absätze	3,	4	und	5	werden	angefügt:

	 „(3)	Der	Bauherr	hat	im	Falle	des	Absatzes	2	Satz	2	eine	
Ablöse	je	Windenergieanlage	in	Höhe	von	100	TEUR	an	
das	für	Energie	zuständige	Ministerium	oder	eine	durch	
dieses	bestimmte	Behörde	zu	erbringen.	Das	Land	hat	die	
Ablöse	 zweckgebunden	 für	 die	 Installation	 und	 für	 den	
Betrieb	 von	 bedarfsgesteuerten	 Nachtkennzeichnungen	
an	bestehenden	Windenergieanlagen	zu	verwenden.	Der	
Bauherr	kann	von	dieser	Verpflichtung	bei	Vorliegen	be-
sonderer	Umstände	befreit	werden.

	 (4)	Bei	Windenergieanlagen	auf	See	bleiben	die	seever-
kehrsrechtlichen	 Anforderungen	 zur	 Befeuerung	 unbe-
rührt.

	 (5)	Die	Landesregierung	berichtet	beginnend	am	31.	De-
zember	2018	dem	Landtag	jährlich	über	die	Auswirkun-
gen	der	Absätze	2	und	3	und	des	§	85	Absatz	7.“

3.	 Dem	§	85	wird	folgender	Absatz	7	angefügt:

	 „(7)	Das	für	Energie	zuständige	Ministerium	wird	ermächtigt,	
durch	Rechtsverordnung	Vorschriften	zu	§	46	Absatz	2	und	3	
zu	erlassen	über

1.	 die	abweichende	Festsetzung	der	Höhe	der	Ablöse	nach		
§	46	Absatz	3	Satz	1	zur	Nachrüstung	bestehender	Wind-
energieanlagen	mit	einer	bedarfsgesteuerten	Nachtkenn-
zeichnung,

2.	 dessen	 zweckgebundene	Verwendung	 einschließlich	 der	
Berücksichtigung	von	Anträgen	zur	Nachrüstung,

3.	 die	zuständige	Behörde	und	Einzelheiten	des	Verwaltungs-
verfahrens,	insbesondere	zur	Ausübung	des	Ermessens,

4.	 die	Höhe	der	Gebühren	für	die	Amtshandlungen	und

5.	 nähere	 Bestimmungen	 zu	 den	 besonderen	 Umständen	
nach	§	46	Absatz	3	Satz	3.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tage	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Zweites Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern*

Vom 13. Dezember 2017

_____	
*	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	15.	Oktober	2015;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.	Nr.	2130	-	10

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	13.	Dezember	2017

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Energie, 
  Infrastruktur und Digitalisierung 
 Manuela Schwesig Christian Pegel


